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Regeste

Regeste Art. 32 StGB, 173 StGB. Rechtfertigung einer unwahren ehrverletzenden
Äusserung durch Amtspflicht. Voraussetzungen; Verhältnis zum Gutglaubensbeweis (E.
2c).

Regeste Art. 32 CP, 173 CP. Justification par le devoir de fonction de propos attentatoires à
l'honneur et inexacts. Conditions; relations avec la preuve de la bonne foi (consid. 2c).

Regesto Art. 32 CP, 173 CP. Giustificazione, fondata sul dovere d'ufficio, di affermazioni
lesive dell'onore ed inesatte. Condizioni; relazione con la prova liberatoria della buona fede
(consid. 2c).

Erwägungen

E. 2
c) aa) Nach Rechtsprechung und Lehre haben die Rechtfertigungsgründe des Allgemeinen
Teils des Strafgesetzbuches, unter anderem der Rechtfertigungsgrund der Amts- und
Berufspflicht gemäss Art. 32 StGB , Vorrang vor dem Entlastungsbeweis im Sinne von Art.
173 Ziff. 2 StGB , der nur zum Zuge kommt, wenn die Straflosigkeit sich nicht bereits aus
einem Rechtfertigungsgrund ergibt ( BGE 106 IV 179 E. 3b S. 181; BGE 108 IV 94 E. 2 S.
96; BGE 116 IV 153 E. 4b S. 161, 211 E. 4a/bb S. 213 f.; BGE 118 IV 248 E. 2c S. 252;
STRATENWERTH, Schweiz. Strafrecht Bes. Teil I, 5. Aufl. 1995, § 11 N. 51;
REHBERG/SCHMID, Strafrecht III, 6. Aufl. 1994, S. 299 f.). Die ehrverletzende
Äusserung eines Beamten ist, wie sich aus der zitierten Rechtsprechung, insbesondere BGE
106 IV 179 und BGE 108 IV 94 , ergibt, dann durch die Amtspflicht gemäss Art. 32 StGB
gerechtfertigt, wenn der Beamte sich in Erfüllung seiner Amtspflicht geäussert hat, die
Äusserung sachbezogen ist, nicht eindeutig über das Notwendige hinausgeht, nicht unnötig
verletzend ist und nicht wider besseres Wissen erfolgt. Dass die ehrverletzende Äusserung
unwahr ist und der Beamte dies bei der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt hätte
erkennen können, schliesst - gleich wie bei ehrverletzenden Äusserungen von Zeugen
(siehe dazu schon BGE 80 IV BGE 123 IV 97 S. 99 56 E. 2 S. 60) - die Anwendung von
Art. 32 StGB nicht aus. Wer verpflichtet ist, zu äussern, was er für wahr hält, unterscheidet
sich wesentlich von demjenigen, welchem es freisteht, ob er sich äussern will oder nicht
(Corboz, La diffamation, SJ 1992 p. 629 ss, 648). Daher rechtfertigt es sich, auf den zur
Äusserung Verpflichteten unter den genannten Voraussetzungen Art. 32 StGB anzuwenden
und ihn von der Last des Gutglaubensbeweises im Sinne von Art. 173 Ziff. 2 StGB zu
befreien. bb) In bezug auf die inkriminierte Äusserung - "Gemäss einem Fax an
verschiedene Geschäfte bekennt sich der Verein gegen Tierfabriken Schweiz zu den
Anschlägen" - sind die genannten Voraussetzungen der Anwendung von Art. 32 StGB
erfüllt. Der Beschwerdegegner verfasste die Pressemitteilung in Erfüllung seiner Aufgaben



als beamteter Pressesprecher der Stadtpolizei, der unter anderem die Öffentlichkeit über
Straftaten und den Stand der Ermittlungen zu informieren hat. Die inkriminierte Äusserung
ist sachbezogen, geht nicht eindeutig über das Notwendige hinaus und ist in der
Formulierung nicht unnötig verletzend; tatsächlich waren kurz zuvor verschiedene
Anschläge verübt worden und hatte sich eine Organisation zu den Anschlägen bekannt.
Allerdings ist die inkriminierte Äusserung insoweit inhaltlich unrichtig, als sich in Tat und
Wahrheit nicht der Verein gegen Tierfabriken (VgT), sondern die Tierbefreiungsfront
(TBF) zu den Anschlägen bekannt hatte. Der Beschwerdegegner handelte nach den für den
Kassationshof im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde verbindlichen
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz aber, was insoweit massgebend ist, nicht wider
besseres Wissen; vielmehr nahm er unter anderem angesichts des Inhalts der Faxe, die den
Briefkopf "Verein gegen Tierfabriken" bzw. "Dr. Erwin Kessler" trugen, irrtümlich an, dass
sich der VgT zu den Anschlägen bekannt habe. Ob diese Verwechslung bei Anwendung der
nach den gesamten Umständen gebotenen Sorgfalt hätte vermieden werden können, ist
insoweit nicht entscheidend und muss daher nicht geprüft werden. cc) Da die inkriminierte
Äusserung somit nach der im Ergebnis zutreffenden Ansicht der Vorinstanz durch Art. 32
StGB gedeckt ist, der Vorrang vor Art. 173 Ziff. 2 StGB hat, musste die Vorinstanz nicht
darüber befinden, ob der Beschwerdegegner im Sinne der letztgenannten Bestimmung
ernsthafte Gründe hatte, seine Äusserung in guten Treuen für wahr zu halten.
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